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Gemeinderatsdrucksache 236/2019 
öffentlich 

Abteilung:  Haupt- und Personalamt 

Verantwortlich: Manuela Dierich 

Aktenzeichen: 460.15 08.11.2019 

 
Anpassung der Gebühren für das "Betreute Spielen" zum 01.01.2020 
 

Gremium Termin Beschlussart 

Gemeinderat 19.11.2019 Entscheidung öffentlich 
 
B e s c h lu s s v or s c h l a g :  

 
1. Der Gemeinderat stimmt der Anpassung der Gebühren für das „Betreute 

Spielen“ zum 01.01.2020 zu. 
 
2. Die Gebührenordnung wird demnach wie folgt ergänzt: 

 

IV. Gebühr für die Teilnahme am „Betreuten Spielen“ 

 

Für den Besuch des Kooperationsangebots „Betreutes Spielen“ von Stadt 
und Stadtseniorenrat und der damit verbundenen Betreuung von Dienstag bis 
Donnerstag in der Zeit von 9:00 – 12:00 Uhr erheben wir für die teilnehmenden 

Kinder zwischen 1,5 und 3 Jahren nachfolgende Monatsgebühr:  
 

Kinder aus einer Familie mit                       ab 01.01.2020 
 

 einem Kind unter 18 Jahren    104,00  € 
 zwei Kindern unter 18 Jahren  77,00  € 
 drei Kindern unter 18 Jahren  52,00  € 

 vier und mehr Kindern unter 18 Jahren  21,00  € 

 
 

 
S a c h v e r h a l t :  
 

In der Gemeinderatssitzung vom 01.10.2019 hat das Gremium die Elternbeiträge 
für die Kinderbetreuungseinrichtungen und für Takki für das Kindergartenjahr 

2019/2020 einstimmig neu festgesetzt. 
 
Ergänzend hierzu schlägt die Verwaltung nun vor, dass auch die Elternbeiträge 

für das Kooperationsangebot „Betreutes Spielen“, das unser pädagogisches 
Fachpersonal in Zusammenarbeit mit dem Stadtseniorenrat anbietet, an die neue 

Gebührenstruktur anzugleichen. Die Gebühren sind aus den Gebühren unserer 
U3- Betreuung und übernehmen damit auch die vorgegeben Sozialstaffel aus den 
Krippengebühren. Diese Harmonisierung macht vor allen Dingen auch aufgrund 

dessen Sinn, weil zwischen der pädagogischen Arbeit im „Betreuten Spielen“ und 
in den städtischen Krippen kein nennenswerter Unterschied besteht. Der 

relevante Unterschied besteht eben darin, dass sich beim „Betreuten Spielen“ 
Seniorinnen und Senioren engagieren und unsere Fachkräfte unterstützen und 
die Betreuung auf augenblicklich drei Vormittage ausgelegt ist. 
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Synopse der Gebühr für die Teilnahme am „Betreuten Spielen“ 
Kinder aus einer Familie mit ab 01.01.2020  (bisher) 
 

 einem Kind unter 18 Jahren 104,00  € (93,00 €) 

 zwei Kindern unter 18 Jahren 77,00  € (81,00 €) 
 drei Kindern unter 18 Jahren 52,00  € (68,00 €) 
 vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 21,00  € (  0,00 €) 

 
In diesem Zusammenhang sollte dieses langjährige Angebot auch in die 

Gebührenordnung aller städtischen Betreuungsangebote aufgenommen werden. 
Vorbehaltlich der Zustimmung des Gremiums wird die geltende 

Gebührenordnung durch die im Beschlussvorschlag aufgeführte Formulierung 
ergänzt. 
 

 
F in an z ie l l e  A u s w i r k u n ge n :  

 
-/- 
 

 
Vorlage genehmigt 

 
Ioannis Delakos 
Bürgermeister 

 
  
Anlagen: 

keine 
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